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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.09.2001 

Geschäftszahl 

96/13/0184 

Rechtssatz 

Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist bereits anzunehmen, wenn sich die Tätigkeit des 
Steuerpflichten grundsätzlich auf eine unbestimmte Zahl von Personen erstreckt. 


